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1
Forderzweck und Rechtsgrundlagen

11
Forderzweck

1.11

Forderzweck ist die Beseitigung hochwasserbedingter Schaden sowie insbesondere der Wieder-
aufbau von baulichen Anlagen, Gebauden, Gegenstanden und offentlicher Infrastruktur, die
durch den Starkregen und das Hochwasser im Juli 2021, im Folgenden Schadensereignis ge-
nannt, beschadigt worden sind und in der Gebietskulisse (Anlage 1) liegen. Dies schlieBt auch
Schaden durch wild abflieBendes Wasser, Sturzflut, aufsteigendes Grundwasser, tberlaufende
oder beschadigte Abwasseranlagen, Regenriickhaltebecken und Einrichtungen zur Wasserver-
sorgung einschlieBlich Talsperren und Schaden durch Hangrutsch ein, soweit sie jeweils unmit-
telbar durch das Schadensereignis verursacht worden sind.

1.1.2
Naturkatastrophe

Die Férderung setzt voraus, dass das Schadensereignis als Naturkatastrophe anerkannt ist, es
flir den betroffenen Personenkreis nicht vorhersehbar war und von ihm auch nicht zu vertreten
ist. Mit dem Schadensereignis ist eine solche Naturkatastrophe eingetreten. Das Schadensereig-
nis war von dem betroffenen Personenkreis nicht vorhersehbar und auch nicht von ihm zu ver-
treten.

1.2
Rechtsgrundlagen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 2/44



1.21
Das Land Nordrhein-Westfalen gewahrt auf Antrag Billigkeitsleistungen fir die Umsetzung des
Forderprogramms ,Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen" nach

1. MaBgabe dieser Forderrichtlinie,

2. § 53 der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999
(GV. NRW. S. 158) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden LHO genannt); Nummer 2.2.2
der Verwaltungsvorschriften zu § 53 LHO wird nicht angewendet,

3. dem Runderlass des Ministeriums der Finanzen ,Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung” vom 10. Juni 2020 (MBI. NRW. S. 309) in der jeweils geltenden Fassung (im Fol-
genden VV genannt), soweit auf die VV in dieser Richtlinie ausdriicklich Bezug genommen wird,

4. dem Aufbauhilfegesetz 2021, dem Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetz 2021 vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBI. | S. 4147) sowie der dazu ergangenen Aufbauhilfeverordnung 2021 vom 15. Sep-
tember 2021 (BGBI. | S. 4214), im Folgenden AufbhV 2021 genannt,

5. der Verwaltungsvereinbarung zur Aufbauhilfe 2021 zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und den Landern vom 17. September 2021,

6. der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel
107 und 108 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (ABI. L 187 vom
26.6.2014, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden AGVO genannt),

7. der Verordnung (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der
Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in landlichen Gebie-
ten mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeits-
weise der Europaischen Union in Verbindung mit der unter der Nummer SA.40354 genehmigten
und durch Beschluss der EU-Kommission vom 16. Dezember 2020 unter SA.59238 (2020N) bis
zum 31. Dezember 2022 verlangerten Beihilferegelung ,Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewah-
rung staatlicher Zuwendungen zur Bewaltigung von Schaden in der Land- und Forstwirtschaft
verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhaltnisse” vom 26. August 2015
(BAnz AT 31.08.2015 B4) und
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8. der Verordnung (EU) Nr. 1388/2014 vom 16. Dezember 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit
bestimmter Gruppen von Beihilfen zugunsten von in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermark-
tung von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur tatigen Unternehmen mit dem Binnen-
markt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europai-
schen Union in Verbindung mit der unter der Nummer SA.49069 genehmigten Beihilferegelung
+«Rahmenrichtlinie fir den Fischerei-/Aquakultursektor” vom 1. Marz 2018.

1.2.2

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung einer Férderung besteht nicht. Die finanziellen Leistungen
werden aus Grinden der staatlichen Flrsorge zum Ausgleich oder zur Milderung von Schaden
und Nachteilen gewahrt. Die Bewilligungsbehdrde entscheidet nach pflichtgemaBem Ermessen
im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel.

2
Allgemeine Gegenstande der Forderung und beriicksichtigungsfahige Schaden

2.1
Allgemeine Gegenstande der Leistung

Unbeschadet der speziellen Regelungen in den Nummern 3 bis 6 dieser Férderrichtlinie gelten
als allgemeine Gegenstande der Leistung:

a) Forderfahig sind auch Kosten fur MaBnahmen, die unmittelbar vor oder wahrend des Zeit-
raums des Schadensereignisses getroffen wurden, soweit sie unmittelbar der Abwehr von hoch-
wasserbedingten Gefahren und der Begrenzung hochwasserbedingter Schaden gedient haben.
Kosten der Beseitigung der MaBnahmen nach Satz 1 sind ebenfalls férderfahig.

b) Es werden auch unmittelbare Schaden durch Einsatzkrafte und Einsatzfahrzeuge sowie privat
Helfender berlcksichtigt.

c) In zwingenden Fallen kénnen die Kosten fir dringend erforderliche temporare MaBnahmen er-
stattet werden.
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2.2
Nicht forderfahige Schaden

Unbeschadet der speziellen Regelungen in den Nummern 3 bis 6 dieser Férderrichtlinie gelten
als nicht forderfahig:

a) Schaden, die wegen des VerstoBes gegen Vorschriften zum Schutz vor Hochwassergefahren
in festgesetzten oder vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten eingetreten sind,

b) Schaden an Gebauden, die zum Zeitpunkt des Schadenseintritts ohne erforderliche Bauge-
nehmigung errichtet worden sind und deren Errichtung auch nicht genehmigungsfahig war sowie

c) Wertminderungen am Privatvermdgen sowie Verdienstausfall aus abhangiger Beschaftigung
und andere mittelbare Schaden.

3
Aufbaubhilfen fiir Unternehmen

3.1
Gegenstand der Férderung

Forderfahig nach Nummer 3 sind Kosten nach den Nummern 2.1 und 3.4.2 zur Beseitigung von
Schaden sowie EinkommenseinbuBen, die als direkte Folge des Schadensereignisses entstan-
den sind. Diese Schaden kédnnen Sachschaden an Vermogenswerten wie Betriebsgelande, Ge-
bauden, Ausriistungen, Maschinen oder Lagerbestanden sowie EinkommenseinbuBen aufgrund
einer vollstandigen oder teilweisen Unterbrechung der Geschaftstatigkeit wahrend eines Zeit-
raums von hdchstens sechs Monaten nach dem Schadensereignis umfassen. Fur Infrastruktur-
betreiber der Energiewirtschaft nach dem Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S.
1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 84 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436) ge-
andert worden ist (regulierte Unternehmen), gelten auch die Kosten des auBerplanmaBigen Anla-
genabgangs, soweit dies beihilferechtlich zuldssig ist, als Schaden.

3.2
Leistungsempfangerin und Leistungsempfanger
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3.21
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger sind

a) Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft,

b) Angehdorige der freien Berufe,

c) Selbstandige,

d) private und offentliche Infrastrukturbetreiber und -eigentiimer sowie sonstige private und 6f-
fentliche Trager im Bereich der Energie-, Wasser- und Telekommunikationswirtschaft und Eisen-
bahninfrastruktur sowie

e) Trager wirtschaftsnaher Infrastrukturen im Sinne des Koordinierungsrahmens der Gemein-
schaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur”, im Folgenden GRW genannt,
soweit diese nicht durch andere Forderbereiche dieser Richtlinie abgedeckt werden.

Die Férderung teilweise zu Wohnzwecken genutzter Gewerbeimmobilien, die im Eigentum eines
Unternehmens stehen, erfolgt nach Nummer 3.

3.2.2
Eine Billigkeitsleistung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

a) Eine Insolvenz vor Hochwassereintritt schlieBt die Férderung aus, es sei denn, dass ein Ver-
fahren der Sanierung in Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren durchgefihrt werden
oder es einen bestatigten Insolvenzplan gibt.

b) Der betroffene Geschaftsbetrieb wird nach der Bewilligung nicht oder nicht in Nordrhein-
Westfalen wiederaufgenommen.

3.3
Leistungsvoraussetzungen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 6/44



3.31
Kausalitat

Die Schaden und EinkommenseinbuBen, die der einzelnen Leistungsempfangerin oder dem ein-
zelnen Leistungsempfanger entstanden sind, missen in einem direkten ursachlichen Zusam-
menhang mit dem Schadensereignis stehen.

3.3.2
Beriicksichtigungsfahige Schadenshohe

Die fur eine Billigkeitsleistung geltend gemachten Kosten nach Nummer 3.1 missen je Betriebs-
statte mehr als 5 000 EUR betragen.

3.3.3
Kostenbegutachtung

Die Kosten nach Nummer 3.1 missen durch Gutachten von einer oder einem durch eine nationa-
le Behdrde anerkannten unabhangigen Sachverstandigen oder einem Versicherungsunterneh-
men nachgewiesen werden. Als anerkannte unabhangige Sachverstandige werden 6ffentlich be-
stellte und vereidigte Sachverstandige anerkannt insbesondere im Falle von Einkommenseinbu-
Ben und bei Schaden, deren Hohe sich in der Regel nur auf Grundlage der Buchfiihrung nach-
weisen lasst, vereidigte Sachverstandige, Steuerberaterinnen oder Steuerberater (inklusive
Steuerbevollmachtigte), Wirtschaftspriferinnen und Wirtschaftsprifer sowie vereidigte Buch-
priferinnen und vereidigte Buchprifer. Weiter werden Gutachten von uneingeschrankt bauvorla-
geberechtigten Architektinnen und Architekten sowie von Ingenieurinnen und Ingenieuren, die
Mitglied einer Ingenieurkammer sind, anerkannt.

3.4
Art und Umfang, Hohe der Leistung

3.41
Art und Umfang

Die Foérderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Hohe von bis zu 80 Prozent der forderfahigen Kos-
ten nach den Nummern 2.1 und 3.1. Zur Vermeidung von Hartefallen kdnnen im Rahmen einer
vertieften Hartefallpriifung hdhere Billigkeitsleistungen von bis zu 100 Prozent gewahrt werden.
Far Infrastrukturbetreiber der Energie-, Wasser- und Telekommunikationswirtschaft, der Eisen-
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bahninfrastruktur sowie der Trager wirtschaftsnaher Infrastruktur erfolgt die Férderung als Billig-
keitsleistung in Hohe von bis zu 100 Prozent der forderfahigen Kosten.

3.4.2
Bemessungsgrundlage

a) Der Sachschaden wird auf der Grundlage der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wer-
tes des betroffenen Vermogenswerts vor dem Schadensereignis berechnet. Er darf nicht héher
sein als die Reparaturkosten oder die durch das Schadensereignis verursachte Minderung des
Marktwerts, das heiBt nicht hdher als die Differenz zwischen dem Wert des Vermogenswerts un-
mittelbar vor dem Schadensereignis und seinem Wert unmittelbar danach.

b) Die EinkommenseinbuBe wird auf der Grundlage der Finanzdaten des betroffenen Unterneh-
mens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschlieBlich
in Bezug auf die von dem Schadensereignis betroffene Betriebsstatte) berechnet, indem die Fi-
nanzdaten fir die sechs Monate unmittelbar nach dem Schadensereignis mit dem Durchschnitt
von drei Jahren verglichen werden, die unter den funf Jahren vor dem Schadensereignis unter
Ausschluss des Jahres mit dem besten und des Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis
ausgewahlt werden. Die EinkommenseinbuBe wird flir denselben Sechsmonatszeitraum des
Jahres berechnet.

c) Fur regulierte Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft gelten als wirtschaftlicher Wert
des betroffenen Vermdgenswerts vor dem Schadensereignis die kalkulatorischen Restwerte der
zerstdrten Anlagen, wie sie sonst in den Erldsobergrenzen ansetzbar gewesen waren.

d) Fur Infrastrukturbetreiber der Energiewirtschaft nach dem Energiewirtschaftsgesetz (regulier-
te Unternehmen) werden auch zulassige Erlose aus untergegangenen Anlagen aus laufenden Er-
I6sobergrenzen angerechnet.

e) Die Kosten fiir die Erstellung des Gutachtens nach Nummer 3.3.3 sind zu 100 Prozent Gegen-
stand der Billigkeitsleistung.

3.4.3
Ermittlung auf Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder des einzelnen Leistungsemp-
fangers

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 8/44



Die Kosten nach Nummer 3.1 werden auf der Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder
des einzelnen Leistungsempfangers berechnet.

3.4.4
Nicht leistungsrelevante Schaden

Unbeschadet der allgemeinen Regelungen in Nummer 2.2 gelten folgende Schaden als nicht
leistungsrelevant:

a) an Gebauden, die zum Zeitpunkt des Schadensereignisses nicht nutzbar waren, ausgenom-
men Gebaude, die sich bei Schadenseintritt noch im Bau oder in der Wiederherstellung befan-
den,

b) an Gebauden, die bei Schadenseintritt zum Rlickbau vorgesehen waren, oder

c) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung beseitigt werden kdnnen.

3.5
Verfahren

3.5.1
Antragsverfahren

Antrage sind bis zum 30. Juni 2023 auf Basis des Antragsmusters und der Muster fir weitere er-
forderliche Unterlagen, die in 6ffentlich zuganglichen Netzen der Bewilligungsbehdérde abrufbar
sind, zu stellen. Die berufsstandischen Kérperschaften bieten der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller eine Erstberatung an. Zudem bestéatigen sie der Bewilligungsbehorde in ihrer berufs-
standischen Zustandigkeit fiir die Antragstellerin oder den Antragsteller

a) die Identitat der oder des Antragstellenden,

b) die Betroffenheit der oder des Antragstellenden durch das Schadensereignis,
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c) die Vollstandigkeit des Antrags und der weiteren erforderlichen Unterlagen sowie

d) die allgemeine Plausibilitdt des Antrags und der weiteren erforderlichen Unterlagen.

Eine Bestatigung dieser Prifungen ist den Antragsunterlagen beizufligen.

3.5.2
Bewilligungsbehorde und auszahlende Stelle

Die NRW.BANK nimmt die Aufgaben der Bewilligungsbehdrde und der auszahlenden Stelle fur
die Billigkeitsleistung nach Nummer 3 wahr. Fir Bewilligungen nach Nummer 3 ist die als Anlage
3 beigefugte BNBest-Wiederaufbau Unternehmen dem Bewilligungsbescheid beizufugen.

3.5.3
Anderung der Bewilligung

Bis zum Abschluss des Vorhabens entscheidet die Bewilligungsbehdrde auf erganzenden Antrag
der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers oder im Zuge der Vorlage des Ver-
wendungsnachweises iiber eine Anderung der Héhe der Billigkeitsleistung im Leistungsbescheid
nach eigenem Ermessen und im Rahmen der ihr zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel. An-
derungsantrage sind unter Beifligung der notwendigen Unterlagen insbesondere moéglich, wenn
sich nach Erlass des Leistungsbescheids die im Gutachten festgelegte Schadenssumme unvor-
hergesehen und ohne Verschulden der Leistungsempfangerin der des Leistungsempfangers er-
hoht. Diese Erhdhung ist durch eine Sachverstandige oder einen Sachverstandigen nach Num-
mer 3.3.3 gutachterlich zu bestitigen. Anderungsantrige sind bis zum 30. Juni 2023 bei der zu-
standigen Bewilligungsbehdrde einzureichen.

3.5.4
Auszahlung

Die Billigkeitsleistung kann in Teilbetragen ausgezahlt werden. Leistungen mit Bezug zu Repara-
turkosten und EinkommenseinbuBen kdnnen ausgezahlt werden, wenn sie nachgewiesen wur-
den. Leistungen mit Bezug auf sonstige Kosten werden auf Basis eines Gutachtens nach Num-
mer 3.3.3 ausgezahlt.

3.5,5
Verwendungsnachweis
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Der Verwendungsnhachweis besteht aus einem Sachbericht zur Wiederaufnahme des Betriebes
und einer abschlieBenden Belegliste zu den Reparaturkosten und EinkommenseinbuBen. Er ist
spatestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens von der Leistungsempfangerin oder
dem Leistungsempfanger bei der Bewilligungsbehorde vorzulegen. Die Originalbelege Uber die
Einzelzahlungen sind von der Leistungsempfangerin oder dem Leistungsempfanger zehn Jahre
aufzubewahren. Es finden Stichprobenprufungen der Beleglisten, der Originalbelege, der Ein-
kommenseinbuBen sowie der Wiederaufnahme des Geschaftsbetriebes durch die Bewilligungs-
behdrde statt.

4
Aufbauhilfen fur Privathaushalte und Unternehmen der Wohnungswirtschaft

4.1
Gegenstand der Forderung

Forderfahig nach den Nummern 2.1, 4.4.2 und 4.4.4 sind im Sinne eines Wiederaufbaus MaB-
nahmen zur Beseitigung unmittelbarer Schaden, bei denen durch direkte Einwirkung des Scha-
densereignisses bauliche Anlagen und Wege beschadigt oder zerstort wurden. Diese Schaden
kénnen Sachschaden an Vermogenswerten wie Gebauden, Garagen und vergleichbaren Stell-
platzen sowie Hausrat und im Falle von Unternehmen oder privaten Vermieterinnen und Vermie-
tern auch EinkommenseinbuBen aufgrund einer vollstandigen oder teilweisen Unterbrechung der
Geschaftstatigkeit wahrend eines Zeitraums von hdchstens sechs Monaten nach Schadensein-
tritt umfassen.

4.2
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger

4.2.1
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger sind

a) bei Schaden an Wohngebauden die selbstnutzenden Eigentiimerinnen und Eigentimer, priva-
te Vermieterinnen und Vermieter sowie Unternehmen der Wohnungswirtschaft, einschlieBlich
solcher mit kommunaler Beteiligung, sofern sie Eigentliimerin oder Eigentiimer des geschadigten
Objektes oder durch Rechtsvorschriften oder Vertrag zur Beseitigung des Schadens verpflichtet
sind,

b) bei Schaden an Hausrat von Privathaushalten die selbstnutzenden Eigentimerinnen und Ei-
gentimer sowie Mieterinnen und Mieter sowie
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c) bei Mietausfallen beziehungsweise der Verringerung von Mieteinnahmen private Vermieterin-
nen und Vermieter sowie Unternehmen der Wohnungswirtschaft.

Die Férderung ganz oder teilweise gewerblich genutzter Gebaude erfolgt gleichfalls aus Nummer
4, sofern diese nicht im Eigentum von Forderberechtigten nach Nummer 3 stehen.

4.2.2
Eine Billigkeitsleistung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

a) Eine Insolvenz vor Hochwassereintritt schlieBt die Férderung aus, es sei denn, dass ein Ver-
fahren der Sanierung in Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren durchgefihrt werden
oder es einen bestatigten Insolvenzplan gibt. Das gilt nicht fir Schaden am eigenen Hausrat
nach Nummer 4.4.4. und wenn die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger weiter
das Eigentum an ihrem oder seinem selbst genutzten geschadigten Wohngebaude halt.

b) Der betroffene Geschaftsbetrieb wird nach der Bewilligung nicht oder nicht in Nordrhein-
Westfalen wiederaufgenommen.

4.3
Leistungsvoraussetzungen

4.3.1
Kausalitat

Die Schaden und EinkommenseinbuBen, die der einzelnen Leistungsempfangerin oder dem ein-
zelnen Leistungsempfanger entstanden sind, missen in einem direkten ursachlichen Zusam-
menhang mit dem Schadensereignis stehen.

4.3.2
Beriicksichtigungsfahige Schadenshohe

Schaden werden in der Regel ab einem Betrag von 5 000 Euro bertcksichtigt. Hiervon sind
Schaden am eigenen Hausrat nach Nummer 4.4.4 ausgenommen. Bei der Prifung der bertck-
sichtigungsfahigen Schadenshéhe werden Hausrat- und Gebaudeschaden zusammen betrach-
tet. Dies gilt auch bei separater Antragstellung.
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4.3.3
Schadensbegutachtung

4.3.3.3
Nachweis von Sachschaden

Der entstandene Schaden und die fur dessen Beseitigung notwendigen Kosten sind bei einer
nicht bestehenden Schadensversicherung durch eine Sachverstandige oder einen Sachverstan-
digen nach Nummer 3.3.3 zu bescheinigen (Schadensbegutachtung nebst Gutachtenerstellung).
Das Schadensgutachten ist dem Antrag nach Nummer 4.5.1 beizufligen. Dies gilt nicht, wenn der
Schaden die Grenze von 50 000 Euro brutto nicht Ubersteigt. Unterhalb dieser Grenze sind die
Schaden im Rahmen der Antragstellung nachzuweisen oder nach Nummer 7.7 glaubhaft zu ma-
chen. Abweichend davon ist ein Schadensgutachten von dritter Seite immer erforderlich, wenn
im Rahmen der Schadensbeseitigung Unternehmen beauftragt werden, an denen eine Beteili-
gung der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers besteht. Bei Bestehen einer Ver-
sicherung sind die Versicherungsunterlagen nebst Schadensdokumentation und Schadensregu-
lierung dem Antrag nach Nummer 4.5.1 beizufiugen.

4.3.3.4
Nachweis von Einkommenseinbuf3en

Mietausfalle beziehungsweise die Verringerung von Mieteinnahmen, die bei Unternehmen im
Sinne des Beihilferechts zu EinkommenseinbuBen nach Artikel 50 AGVO fihren, sind auf Basis
eines Gutachtens nach Nummer 3.3.3 nachzuweisen.

4.4
Art und Umfang, Hohe der Leistung

4.41
Art und Umfang

Die Foérderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Hohe von bis zu 80 Prozent der forderfahigen Kos-
ten nach den Nummern 2.1 und 4.4.2. Im Falle von EinkommenseinbuBen gilt Nummer 3.4.1 Satz
1und 2. Fur denkmalpflegerischen Mehraufwand und Schaden am eigenen Hausrat im Rahmen
der nach Nummer 4.4.4 maBgebenden Pauschalen betragt die Billigkeitsleistung bis zu 100 Pro-
zent.

4.4.2
Bemessungsgrundlage
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Foérderfahig sind bis zur Héhe des entstandenen Schadens

1. die Kosten zur Beseitigung von Schaden an Wohngebauden, sonstigen baulichen Anlagen, die
fur die Funktionsfahigkeit der privaten Wohngebaude einschlieBlich Garagen und Stellplatzen er-
forderlich sind, an Gewasseruferbefestigungen, die von ihrer Funktion her keinen wasserwirt-
schaftlichen Zielen dienen, sowie MaBnahmen zur Neuerrichtung oder zum Erwerb von gleichar-
tigen Wohngebauden als Ersatz fur durch das Schadenereignis zerstorte oder das nachweislich
nicht mehr nutzbare Wohngebdude - einschlieBlich der baulichen Sicherung - auch an anderer
Stelle (Ersatzvorhaben) sowie an untergeordneten Gewerberdumen in Gebauden mit Uberwie-
gendem Wohnzweck,

2. die Kosten fiir anerkannte MaBnahmen des Denkmalschutzes,

3. die Kosten fir die Erstellung von Gutachten nach den Nummern 4.3.3 und 4.5.4 sowie fur Pla-
nungsunterlagen zu 100 Prozent,

4. die Kosten fur den eigenen Hausrat nach Nummer 4.4.4,

5. die Kosten von Abriss- und Aufraumarbeiten, soweit sie mit dem Schaden in unmittelbarem
Zusammenhang stehen,

6. die Kosten flr begleitende MaBnahmen wie Moderation, Beratung, Austausch und Wissens-
vermittlung,

7. in begrindeten Fallen auch Kosten fur ModernisierungsmaBnahmen, soweit hierfur eine
Rechtspflicht besteht oder sie unter den Voraussetzungen von § 3 Absatz 2 AufbhV 2021 zwin-
gend erforderlich sind, sowie

8. EinkommenseinbuBen von Unternehmen nach folgender Berechnung: Die Einkommenseinbu-
Be wird auf der Grundlage der Finanzdaten des betroffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen
und Steuern (EBIT), Abschreibungs- und Arbeitskosten ausschlieBlich in Bezug auf die von dem
Schadensereignis betroffene Betriebsstatte) berechnet, indem die Finanzdaten fir die sechs
Monate nach dem Schadensereignis mit dem Durchschnitt von drei Jahren verglichen werden,
die unter den fiinf Jahren vor dem Schadensereignis (unter Ausschluss des Jahres mit dem bes-
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ten und des Jahres mit dem schlechtesten Finanzergebnis) ausgewahlt werden. Die Einkom-
menseinbuBe wird flr denselben Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet.

9. FUr Vermieterinnen und Vermieter, die nicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses ver-
pflichtet sind und diesen auch nicht freiwillig erstellt haben, erfolgt die Berechnung bei EinbuBen
auf der Grundlage der bis zum Schadensereignis vereinbarten Nettokaltmiete plus Vorauszah-
lungen auf die Ubrigen Betriebskosten nach § 2 der Betriebskostenverordnung vom 25. Novem-
ber 2003 (BGBI. | S. 2346, 2347), in der derzeit geltenden Fassung, zuzlglich der von der Ver-
mieterin oder vom Vermieter im Rahmen des Mietvertrages gegebenenfalls vorausgezahlten
Stromkosten. Die EinkommenseinbuBe wird flr den Zeitraum des Mietausfalls, langstens jedoch
flr sechs Monate nach dem Schadenseintritt berechnet.

4.4.3
Ermittlung auf Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder des einzelnen Leistungsemp-
fangers

Die Kosten nach Nummer 4.1 werden auf der Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder
des einzelnen Leistungsempfangers berechnet.

4.4.4
Pauschale fur den eigenen Hausrat

Zum Hausrat zahlen die zur Haushalts- und Lebensflihrung notwendigen Mdbel, Gerate und
sonstigen Bestandteile einer Wohnungseinrichtung, soweit sie nicht Gber den angemessenen
Bedarf hinausgehen. Fir Schaden am eigenen Hausrat wird in der Regel eine Billigkeitsleistung in
Form einer Pauschale wie folgt gewahrt:

a) bei Ein-Personen-Haushalten: 13 000 EUR sowie

b) bei Mehr-Personen-Haushalten:

1. fur die erste Person: 13 000 EUR,

2. fUr eine weitere Person: 8 500 EUR sowie

3. flr jede weitere dort gemeldete Person: 3 500 EUR.
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Bei Wohngemeinschaften gelten die vorgenannten Pauschalen entsprechend.

4.4.5
Nicht leistungsrelevante Schaden

Unbeschadet der allgemeinen Regelungen in Nummer 2.2 gelten folgende Schaden als nicht
leistungsrelevant:

a) an Gebauden, die zum Zeitpunkt des Schadensereignisses nicht nutzbar waren, ausgenom-
men Gebaude, die sich bei Schadenseintritt noch im Bau oder in der Wiederherstellung befan-
den,

b) an Gebauden, die bei Schadenseintritt zum Riickbau vorgesehen waren,

¢) an und in Garten von privat genutzten Wohngebauden einschlieBlich baulicher Anlagen mit
Ausnahme von Trinkwassereigenversorgungsanlagen sowie

d) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung beseitigt werden kénnen.

4.5
Verfahren

4.5.1
Antragsverfahren

Antrage sind bis zum 30. Juni 2023 grundsatzlich im Online-Forderportal (https://
www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) auf Basis des dort bereitgestellten Online-Antrages
unter Beifligung der notwendigen Unterlagen an die zustandige Bewilligungsbehdrde zu stellen.
Billigkeitsleistungen sind bereits dann mdglich, wenn die Leistungsempfangerin oder der Leis-
tungsempfanger glaubhaft macht, dass sie oder er die notwendigen offentlich-rechtlichen Er-
laubnisse, Genehmigungen und das Schadensgutachten nach Nummer 4.3.3 innerhalb einer im
Leistungsbescheid festzulegenden Frist vorlegen kann. Um ein zlgiges Antragsverfahren zu ge-
wahrleisten, kdnnen weitere Anforderungen an die Unterlagen durch Erlasse des fiir das Woh-
nungswesen zustandigen Ministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen im Einvernehmen mit
der Staatskanzlei und den Fachressorts geregelt werden.
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4.5.2
Antragsverfahren bei mehreren Leistungsempfangenden

Soll ein Vorhaben mit mehreren Leistungsempfangenden geférdert werden, so kann die Forde-
rung nur von einer Leistungsempfangerin oder einem Leistungsempfanger beantragt werden. Sie
ist von derjenigen oder demjenigen zu beantragen, die oder der dazu beauftragt wird. Die Beauf-
tragung ist im Antrag nach Nummer 4.5.1 nachzuweisen. Die Forderung wird an die Leistungs-
empfangerin oder den Leistungsempfanger ausgezahlt, die oder der intern den Ausgleich mit
den ubrigen Leistungsempfangenden durchfihrt.

4.5.3
Bewilligungsbehorde und auszahlende Stelle

Die zustandige Bezirksregierung nimmt die Aufgabe der Bewilligungsbehdrde fir die Billigkeits-
leistung nach Nummer 4 wahr. Die notwendige Zustimmung der zustdndigen Aufsichtsbehdrde
fir Billigkeitsleistungen an wohnungswirtschaftliche Unternehmen, an denen kommunale Ge-
bietskorperschaften mit mehr als 50 Prozent beteiligt sind, gilt als ersetzt. Die NRW.BANK nimmt
die Aufgabe der auszahlenden Stelle fir die Billigkeitsleistung nach Nummer 4 wahr.

4.5.4
Anderung der Bewilligung

Bis zum Abschluss des Vorhabens entscheidet die Bewilligungsbehdrde auf erganzenden Antrag
der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers oder im Zuge der Vorlage des Ver-
wendungsnachweises iiber eine Anderung der Héhe der Billigkeitsleistung im Leistungsbescheid
nach eigenem Ermessen und im Rahmen der ihr zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel. Eine
Anderung der Bewilligungssumme ist unter Beifiigung der notwendigen Unterlagen insbesonde-
re moglich, wenn sich nach Erlass des Leistungsbescheids die im Gutachten festgelegte Scha-
denssumme unvorhergesehen und ohne Verschulden der Leistungsempfangerin oder des Leis-
tungsempfangers erhoht. Eine Erhéhung der Billigkeitsleistung um mehr als 20 Prozent ist durch
eine Stellungnahme einer oder eines Sachverstandigen nach Nummer 3.3.3 zu den veranderten
Kosten von MaBnahmen und zu Abweichungen vom Schadensbild des Erstgutachtens gutach-
terlich zu bestatigen. Ein erneutes Tatigwerden der Sachverstandigen oder des Sachverstandi-
gen ist férderfahig. Anderungsantrage sind bis zum 30. Juni 2023 bei der zusténdigen Bewilli-
gungsbehdrde einzureichen.

4.5.5
Auszahlung
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Die Billigkeitsleistung wird in drei Teilen ausgezahlt. Die Billigkeitsleistung wird in Héhe von 40
Prozent am Tag des Versands des Leistungsbescheides an die Leistungsempfangerin oder den
Leistungsempfanger zur Auszahlung in das Bankenverfahren gegeben. Weitere 40 Prozent kdn-
nen nach der Auflistung von Rechnungen zu durchgefiihrten MaBnahmen im Foérderportal in Ho-
he des ersten Mittelabrufs zur Auszahlung gelangen. Im Ubrigen erfolgt die Auszahlung der noch
nicht abgerufenen Billigkeitsleistung nach Vorlage und Priufung des Online-Verwendungsnach-
weises durch die zustandige Bewilligungsbehorde. Die Hausratspauschale nach Nummer 4.4.4
wird am Tag des Versands des Leistungsbescheides an die Leistungsempfangerin oder den
Leistungsempfanger zur vollstdndigen Auszahlung in das Bankenverfahren gegeben.

4.5.6
Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einer abschlieBenden Belegliste.
Er ist spatestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens von der Leistungsempfangerin
oder dem Leistungsempfanger bei der Bewilligungsbehorde vorzulegen. Die Originalbelege tber
die Einzelzahlungen sind bei Unternehmen und ihnen gleichgestellten privaten Vermieterinnen
und Vermietern zehn Jahre und bei den Ubrigen Leistungsempfangerinnen und Leistungsemp-
fanger finf Jahre aufzubewahren. Bei denkmalpflegerischem Mehraufwand bestatigt die Untere
Denkmalbehérde der Leistungsempfangerin oder dem Leistungsempfanger nach Abschluss der
MaBnahme, dass der denkmalpflegerisch bedingte Mehraufwand angefallen ist. Diese Bestati-
gung ist von der Leistungsempfangerin oder von dem Leistungsempfanger zusammen mit dem
Verwendungsnachweis vorzulegen. Es finden Stichprobenprifungen insbesondere der Beleglis-
ten, der Originalbelege, im Falle einer Leistungsempfangerin oder eines Leistungsempfangers
nach Nummer 4.2.1 Satz 1 Buchstabe c) auch der EinkommenseinbuBen durch die Bewilligungs-
behdrde statt. Fir die Verwendung der Hausratspauschale ist kein Nachweis erforderlich.

5
Aufbauhilfen fiir die Land- und Forstwirtschaft sowie ahnliche Betriebe, fiir Fischerei und
Aquakultur

5.1
Gegenstand der Forderung

Férderfahig nach Nummer 5 sind Kosten nach den Nummern 2.1 und 5.4.2 zur Beseitigung von
Schaden an land-, forst- und ahnlich genutzten oder fischereiwirtschaftlich genutzten Flachen
einschlieBlich der Kosten flr die Beseitigung der Schaden und zugehdrige Vorarbeiten.

5.2
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/ 44



5.2.1
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger sind

a) Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft,

b) Unternehmen der Fischerei und Aquakultur sowie

¢) natirliche und juristische Personen, Personengesellschaften, Kérperschaften, Anstalten und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts,

sofern sie Eigentiimerin oder Eigentiimer, Besitzerin oder Besitzer oder sonstige dingliche Nut-
zungsberechtigte oder Pachterin oder Pachter land- oder forstwirtschaftlicher Flachen ein-
schlieBlich Teichflachen sind. Der Land- und Forstwirtschaft sind Garten-, Obst-, Wein-, und
Hopfenbaubetriebe, Imkerei und Wanderschaferei sowie anerkannte forstwirtschaftliche Zusam-
menschlisse nach § 13 Absatz 4 des Landesforstgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NW. 1980 S. 546), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Marz 2022 (GV. NRW. S. 360) geandert worden ist und Teilneh-
mergemeinschaften, die nach § 151 des Flurbereinigungsgesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16. Marz 1976 (BGBI. | S. 546), das zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19.
Dezember 2008 (BGBI. | S. 2794) geandert worden ist, fortbestehen, gleichgestellt (dhnliche Be-
triebe).

5.2.2
Eine Billigkeitsleistung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

a) bei einer Insolvenz vor Hochwassereintritt, es sei denn, dass ein Verfahren der Sanierung in
Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren durchgefuhrt werden oder es einen bestatig-
ten Insolvenzplan gibt,

b) bei Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft sowie dhnlichen Betrieben, der Fischerei und
der Aquakultur,

1. bei denen die direkte Kapitalbeteiligung durch Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts an dem
Unternehmen mehr als 25 Prozent betragt,

2. wenn es sich um ein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Definition nach Randnum-
mer 35 Ziffer 15 des Agrarrahmens handelt, es sei denn die Schwierigkeiten sind nachweislich
auf das Schadensereignis zurtickzufiuhren, und
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3. die einer Ruckforderungsanordnung aufgrund eines frilheren Beschlusses der Europaischen
Kommission zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unvereinbarkeit der Beihilfe mit dem Bin-
nenmarkt nicht Folge geleistet haben sowie

c) wenn der betroffene Geschaftsbetrieb nach der Bewilligung nicht oder nicht in Nordrhein-
Westfalen wiederaufgenommen wird.

5.3
Leistungsvoraussetzungen

5.31
Kausalitat

Die Schaden und EinkommenseinbuBen, die der einzelnen Leistungsempfangerin oder dem ein-
zelnen Leistungsempfanger entstanden sind, missen in einem direkten ursachlichen Zusam-
menhang mit dem Schadensereignis stehen.

5.3.2
Berucksichtigungsfahige Schadenshoéhe

Schaden werden in der Regel ab einem Betrag von 5 000 Euro bertcksichtigt.

5.3.3
Ermittlung der Schadenshohen

a) in der Land- und Forstwirtschaft und ahnlichen Betrieben

Es gilt die unter der Nummer SA.40354 genehmigte und durch Beschluss der EU-Kommission
vom 16.12.2020 unter SA.59238 (2020N) bis zum 31. Dezember 2022 verlangerte Beihilferege-
lung ,Nationale Rahmenrichtlinie zur Gewahrung staatlicher Zuwendungen zur Bewaltigung von
Schaden in der Land- und Forstwirtschaft verursacht durch Naturkatastrophen oder widrige Wit-
terungsverhaltnisse” vom 26. August 2015 (BAnz AT 31.08.2015 B4), insbesondere die Ziffer 3.
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b) in dem Fischerei- und Aquakultursektor

Die Schadensberechnung erfolgt geman Ziffer 3.1 der unter der Nummer SA.49069 (2017/N) ge-
nehmigten Beihilferegelung ,Rahmenrichtlinie fur den Fischerei-/Aquakultursektor” vom 1. Marz
2018.

5.4
Art und Umfang, Hohe der Leistung

5.4.1
Art und Umfang

Die Férderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Hohe von bis zu 80 Prozent der forderfahigen Kos-
ten nach den Nummern 2.1 und 5.4.2. Zur Vermeidung von Hartefallen kénnen im Rahmen einer
vertieften Hartefallpriifung hdhere Billigkeitsleistungen von bis zu 100 Prozent gewahrt werden.
Bei denkmalpflegerischem Mehraufwand betragt die Billigkeitsleistung bis zu 100 Prozent.

5.4.2
Bemessungsgrundlage

Die forderfahigen Kosten ergeben sich aus der Summe der Schaden an Wirtschaftsglitern und
Wiederherstellungskosten sowie aus den EinkommenseinbuBen.

a) Fur die Land- und Forstwirtschaft sowie ahnliche Betriebe, flir Fischerei und Aquakultur gilt:

1. Die Ermittlung des Schadens bei Wirtschaftsgitern des Anlagevermdgens (zum Beispiel Wirt-
schaftsgebaude, Maschinen, technische Einrichtungen und Anlagen) erfolgt auf der Grundlage
der Reparaturkosten oder des wirtschaftlichen Wertes des betroffenen Vermdgensgegenstandes
unter Einhaltung von baulichen und technischen Normen, wobei die Differenz zwischen dem
Wert des Vermdgensgegenstandes vor und nach dem Schadensereignis (= Minderung des
Marktwertes) nicht liberschritten werden darf. Als Ersatzbeschaffung von Immobilien des land-
und forstwirtschaftlichen Anlagevermdgens wird auch der Grunderwerb einschlieBlich der anfal-
lenden Grunderwerbsteuer in der von der zustandigen Behdrde vor Schadenseintritt festgesetz-
ten Hohe verstanden.

2. Bei der Berechnung der Aufwuchsschaden auf landwirtschaftlichen Nutzflachen einschlieBlich
Weinbergsflachen werden grundsatzlich regionale Referenzwerte (Ertragswerte je Hektar nach
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Kulturarten, Tierbestandswerte) auf der Basis von durchschnittlichen GroBhandelspreisen in der
Region zugrunde gelegt und sind mit den individuellen Schadensparametern (Flachenumfang in
Hektar, Tierbestand) zu bewerten. Die nach Landesrecht zustandige Stelle ermittelt die regiona-
len Preisdaten zusammen mit anderen zur Schadensberechnung erforderlichen regionalen Refe-
renzdaten, auch die Referenzwerte fiir nicht entstandene Kosten. Ist eine Bewertung auf der Ba-
sis von Referenzwerten nicht mdglich, kénnen einzelbetriebliche Werte, die anhand konkreter
Belege nachzuweisen sind, herangezogen werden (zum Beispiel bei Schaden an naturschutz-
fachlichen Ausgleichsflachen wie Streuobstbestéanden).

3. Kosten, die bei der Sanierung oder Wiederherstellung eines durch das Schadensereignis ge-
schadigten Denkmals im land- und forstwirtschaftlichen Betriebsvermdgen entstehen, werden
mit den Kosten der Wiederherstellung oder Ersatzbeschaffung entschadigt.

b) Berechnung der Schaden in der Forstwirtschaft

Die Héhe der Billigkeitsleistung nach Nummer 5.4.1 zur Beseitigung von Schaden in Forstkulturen
und Bestanden richtet sich nach den Vorgaben des Runderlasses ,Richtlinien liber die Gewah-
rung von Zuwendungen zur Férderung von MaBnahmen zur Bewaltigung der Folgen extremer
Wetterereignisse im Privat- und Korperschaftswald in Nordrhein-Westfalen" vom 23. Mai 2019
(MBI. NRW. S. 225), in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden FORI Extremwetterfolgen
genannt. Nummer 5.4 Satz 6 der FORI Extremwetterfolgen findet keine Anwendung. Férderfahig
sind die Raumung und Wiederaufforstung der Kalamitatsflachen. Bei der Wiederaufforstung sind
die Nummern 4.4 und 6.5 der FORI Extremwetterfolgen zu beachten.

c) Berechnung der Schaden fiir den Fischerei- und Aquakultursektor

Der Einkommensverlust muss berechnet werden durch Abzug des Ergebnisses der Multiplikation
der Menge der Aquakulturerzeugnisse, die im Jahr des Schadensereignisses produziert wurde,
welches von der vollstdndigen oder teilweisen Zerstérung der Produktionsmittel betroffen war,
mit dem in jenem Jahr erzielten durchschnittlichen Verkaufspreis vom Ergebnis der Multiplikation
der jahrlichen Durchschnittsmenge an Aquakulturerzeugnissen, die in dem des Schadensereig-
nisses vorangegangenen Dreijahreszeitraum — oder im Dreijahresdurchschnitt des Schadenser-
eignisses vorangegangenen Flnfjahreszeitraums unter Ausschluss des hochsten und des nied-
rigsten Werts — produziert wurden, mit dem erzielten durchschnittlichen Verkaufspreis.

d) Zu den forderungsfahigen Schaden zahlen weiterhin insbesondere:

1. der Verlust, die Zerstoérung, die Beschadigung und die Kontamination von land- und forstwirt-
schaftlichen einschlieBlich der ahnlichen Betriebe genutzten Wirtschaftsgitern wie Betriebsge-
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bauden, Betriebsvorrichtungen, Maschinen, technischen Einrichtungen, Anlagen und Geraten,
darunter auch im Innen- und AuBenbetrieb genutzte Spezialgerate und -maschinen sowie Pflan-
zenbefestigungsanlagen, Flachen, Tierbestdnden, Betriebsmitteln, Vorraten und Lagerbestéanden
an erzeugten Produkten,

2. die Beraumung von Produktions- und Gebadudeflachen sowie die Instandsetzung von Versor-
gungswegen,

3. Aufwuchsschaden auf land- und forstwirtschaftlichen Nutzflachen einschlieBlich der Flachen
fir die ahnlichen Betriebe sowie Schaden durch nicht moégliche Aussaat oder Anpflanzung,

4. Schaden an land- und forstwirtschaftlichen Flachen, die im Interesse des Naturschutzes be-
wirtschaftet werden (zum Beispiel gesetzlich geschitztes Grinland, Vertragsnaturschutzflachen,
Ausgleichsflachen, Streuobstbestéande), Ernteausfallschaden bei Sonderkulturen im Ertrag, ins-
besondere nach der Anpflanzung und bei der Kontamination von Trauben am Stock,

5. Schaden an Fischbestanden (Speise- und Besatzfische) in der Aquakultur, Lagerbestanden
von Fischereierzeugnissen, Vorraten (zum Beispiel Futtermittel), Fanggeraten und Booten,

6. Schaden an Forstkulturen sowie am aufstockenden Bestand,

7. Wiederherstellung der Verkehrsverhaltnisse von landlichen Wegen einschlieBlich von Verbin-
dungswegen zu den Hofstellen oder zum 6ffentlichen StraBenwegenetz, sofern sie nicht Be-
standteil eines Wiederaufbauplans einer Gebietskorperschaft nach Ziffer 6 sind. Hierzu gehoren
nicht 6ffentlich gewidmete und nicht Uberwiegend &ffentliche, auBerortliche StraBen und Wege
wie zum Beispiel zu den land- und forstwirtschaftlichen Flachen einschlieBlich Weinbergsflachen
fihrende Wege, Verbindungswege, Feld- und Waldwege, Rliickewege und sonstige land- und
forstwirtschaftliche Wegeinfrastruktur einschlieBlich zugehdriger Briickenbauten und Nebenan-
lagen. Bestandteil der MaBnahmen kdnnen erosionsvermindernde MaBnahmen und die Wieder-
herstellung von BegleitmaBnahmen des Natur-, Wasser- und Landschaftsschutzes sein ebenso
wie Trockenmauern und Bewasserungsanlagen sowie Entwasserungsanlagen und Drainagen,
oder

8. Evakuierungskosten sowie Kosten fiir MaBnahmen zur unmittelbaren Abwehr von durch das
Schadensereignis bedingten Gefahren.
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Entschadigt werden auch Wiederherstellungsaufwendungen sowie Nebenkosten der Schaden-
sermittlung, wie zum Beispiel Gutachterkosten sowie Kosten im Zusammenhang mit betrieblich
notwendigen Genehmigungsverfahren.

Andere als die unter a) bis d) bezeichneten Schaden werden auf Grundlage von Rechnungen,
Gutachten, Kostenvoranschlagen oder sonstigen geeigneten Unterlagen berucksichtigt. Zur Pri-
fung der von der Antragstellerin oder von dem Antragsteller vorgelegten Schadensberechnung
flr die amtliche Feststellung des Schadens sind entsprechende Unterlagen zu betrieblichen
Kennwerten, zum Beispiel Buchfiihrungsunterlagen, Nutzungsnachweise fiir geschadigte Fla-
chen, Nachweise Uber Tierbestande, Naturalertrdge, bei der nach Landesrecht zustandigen Stel-
le einzureichen. Das Land Nordrhein-Westfalen ist dartiber hinaus berechtigt, einen Abgleich mit
den vorliegenden Daten aus anderen Foérderbereichen vorzunehmen. Der Verlust entsprechen-
der Unterlagen durch das Schadensereignis ist nach Nummer 7.7 glaubhaft zu machen.

5.4.3
Ermittlung auf Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder des einzelnen Leistungsemp-
fangers

Die Kosten nach Nummer 5.1 werden auf der Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder
des einzelnen Leistungsempfangers berechnet.

5.4.4
Nicht leistungsrelevante Schaden

Unbeschadet der allgemeinen Regelungen in Nummer 2.2 gelten folgende Schaden als nicht
leistungsrelevant:

a) an Gebauden, die zum Zeitpunkt des Schadensereignisses nicht nutzbar waren, ausgenom-
men Gebdude, die sich bei Schadenseintritt noch im Bau oder in der Wiederherstellung befan-
den,

b) an Gebauden, die bei Schadenseintritt zum Rickbau vorgesehen waren,
c) an und in Garten von privat genutzten Wohngebauden einschlieBlich baulicher Anlagen sowie

d) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung beseitigt werden kénnen.

5.5
Verfahren
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5.5.1
Antragsverfahren

Antrage sind bis zum 30. Juni 2023 zu stellen.

5.5.2
Antragsverfahren bei mehreren Leistungsempfangenden

Soll ein Vorhaben mit mehreren Leistungsempfangenden geférdert werden, so kann die Forde-
rung nur von einer Leistungsempfangerin oder einem Leistungsempfanger beantragt werden. Sie
ist von derjenigen oder demjenigen zu beantragen, die oder der dazu beauftragt wird. Die Beauf-
tragung ist im Antrag nach Nummer 5.5.1 nachzuweisen. Die Férderung wird an die Leistungs-
empfangerin oder den Leistungsempfanger ausgezahlt, der intern den Ausgleich mit den Ubrigen
Leistungsempfangenden durchfiihrt.

5.5.3
Bewilligungsbehorde und auszahlende Stelle

Bewilligungsbehdrde ist

a) fur Aufbauhilfen in der Landwirtschaft und fiir ahnliche Betriebe sowie fir Fischerei und Aqua-
kultur der Direktor der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen als Landesbeauftragter und

b) fur die Aufbauhilfen in der Forstwirtschaft der Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-West-
falen.

Die Billigkeitsleistung muss innerhalb von vier Jahren nach dem Schadereignis gewahrt werden.
Bei forstwirtschaftlichen Schaden, die auBerhalb des Anwendungsbereichs der Nationalen Rah-
menrichtlinie reguliert werden, darf der Schadensausgleich erst nach Abschluss des erforderli-
chen und noch durchzuflihrenden beihilferechtlichen Notifizierungsverfahrens erfolgen, sofern
die De-minimis Regelung nicht in Anspruch genommen wird. In begriindeten Einzelfallen kénnen
weitere Verlangerungen in Abstimmung mit dem fir Landwirtschaft zustandigen Bundesministe-
rium zugelassen werden.

5.5.4
Anderung der Bewilligung
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Bis zum Abschluss des Vorhabens entscheidet die Bewilligungsbehorde auf erganzenden Antrag
der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers oder im Zuge der Vorlage des Ver-
wendungsnachweises {iber eine Anderung der Héhe der Billigkeitsleistung im Leistungsbescheid
nach eigenem Ermessen und im Rahmen der ihr zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel. An-
derungsantrage sind unter Beifligung der notwendigen Unterlagen insbesondere moglich, wenn
sich nach Erlass des Leistungsbescheids die im Gutachten festgelegte Schadenssumme unvor-
hergesehen und ohne Verschulden der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers
erhodht. Anderungsantrige sind bis zum 30. Juni 2023 bei der zustiandigen Bewilligungsbehérde
einzureichen.

5.5.5
Auszahlung

Die Auszahlung erfolgt nicht vor der jeweiligen beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-
Kommission.

5.5.6
Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einer abschlieBenden Belegliste.
Er ist spatestens sechs Monate nach Abschluss des Vorhabens von der Leistungsempfangerin
oder dem Leistungsempfanger bei der Bewilligungsbehorde vorzulegen. Die Originalbelege tber
die Einzelzahlungen sind von der Leistungsempfangerin oder dem Leistungsempfanger zehn
Jahre aufzubewahren. Bei denkmalpflegerischem Mehraufwand bestatigt die untere Denkmalbe-
horde der Leistungsempfangerin oder dem Leistungsempfanger nach Abschluss der MaBnahme,
dass der denkmalpflegerisch bedingte Mehraufwand angefallen ist. Diese Bestatigung ist von
der Leistungsempfangerin oder von dem Leistungsempfanger zusammen mit dem Verwen-
dungsnachweis vorzulegen. Es finden Stichprobenpriifungen insbesondere der Beleglisten, der
Originalbelege sowie der Einkommensverluste durch die Bewilligungsbehorden statt.

5.6
Veroffentlichung auf der Beihilfe-Transparenz-Website

Jede Beihilfe, die den Betrag von 60 000 Euro Ubersteigt, wird auf der Beihilfe-Transparenz-
Website (TAM) der EU-Kommission veroffentlicht.

6
Aufbauhilfen fiir die Infrastruktur in Kommunen
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6.1
Gegenstand der Férderung

6.1.1

Forderfahig nach Nummer 6 sind grundsatzlich MaBnahmen nach den Nummern 2.1 und 6.4.2
zur Beseitigung von unmittelbaren Schaden sowie MaBnahmen zur Wiederherstellung der ge-
schadigten Infrastruktureinrichtungen einschlieBlich der Gebaude und Einrichtungen von Religi-
onsgemeinschaften, soweit sie anerkannte Kdrperschaften des 6ffentlichen Rechts sind, sowie
unabhangig von der Tragerschaft von Infrastrukturen des Personenverkehrs und des Schienen-
guterverkehrs einschlieBlich der Bereitstellung von insbesondere Ersatzmobilitat im 6ffentlichen
Personennahverkehr bis zur Wiederherstellung der Infrastrukturen.

6.1.2
Die MaBnahmen sind insbesondere in folgenden Bereichen mdglich:

a) stadtebauliche Infrastruktur, einschlieBlich der Wiederherstellung von historischen Innenstad-
ten, Kultureinrichtungen, Denkmalern, das Stadtbild préagenden Gebauden oder sonstige Anla-
gen von liberregionaler Bedeutung. Zur stadtebaulichen Infrastruktur gehéren auch die admi-
nistrative Infrastruktur und ErschlieBungsanlagen, wie StraBen, Wege, Platze und Brlicken, sowie
Parkflachen und Griinanlagen.

b) soziale Infrastruktur, wie Anlagen zur Kinderbetreuung, Schulen, Krankenhauser, Pflegeein-
richtungen einschlieBlich Einrichtungen fir Angebote zur Unterstiitzung im Alltag, Einrichtungen
der Behindertenhilfe sowie der Daseinsvorsorge dienende Infrastruktur wie Sportstatten, Ge-
meinschaftseinrichtungen, auch in Kleingartenanlagen und auf Friedhofen,

c) verkehrliche Infrastruktur einschlieBlich der unbeweglichen OPNV-Infrastruktur-einrichtungen
und des Rad- und FuBverkehrs, soweit sie nicht der Forderung im Rahmen der Gemeinschafts-
aufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” unterliegt. Zur verkehrlichen Infra-
struktur gehdren auch auBerdrtliche Uberwiegend 6ffentliche StraBen und Wege sowie Bricken,

d) wasser- und abfallwirtschaftliche Einrichtungen sowie Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen, soweit sie nicht der Férderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
.Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” und ,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Kistenschutzes" unterliegen; hierzu gehoren Trinkwasserversorgungsanlagen, Abwasser-
anlagen (Klaranlagen, Kanalisation), Abfallentsorgungsanlagen (einschlieBlich Deponien), Ne-
benanlagen wie Anlagen zur energetischen Nutzung von Klar- und Deponiegas, abschwemmge-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27/ 44



fahrdete Altlasten sowie Anlagen zum Schutz vor Hochwasser, Starkregen, einschlieBlich deren
Zufahrten, und wasserbauliche Anlagen sowie die Gewasserinfrastruktur einschlieBlich innerort-
licher Wasserlaufe,

e) Kultureinrichtungen in 6ffentlicher oder gemeinnitziger Tragerschaft insbesondere in den Be-
reichen Museen, Theater, Bibliotheken und Archive, Orchester, historische Parks und Garten,
Schiésser, Musikschulen, universitare Sammlungen und weitere Kultureinrichtungen, zum Bei-
spiel Kulturhduser, Soziokulturelle Zentren, Dritte Orte und Amateurmusikvereinigungen,

f) Archive privater Vereine, von Stiftungen und gemeinnitzigen Einrichtungen nebst der fir die
Heimatforschung wichtigen privaten Unterlagen, oder

g) bei Unternehmen im Sinne des Beihilferechts auch EinkommenseinbuBen.

6.2
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger

6.2.1
Leistungsempfangerin oder Leistungsempfanger sind

a) kommunale Gebietskorperschaften,

b) kommunale Zusammenschlisse nach den Vorschriften des Gesetzes lber kommunale Ge-
meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 1979 (GV. NW. S. 621),
das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1346) geandert
wurde,

c) die sondergesetzlichen Wasserverbande in Nordrhein-Westfalen,

d) Unternehmen mit berwiegend kommunaler Beteiligung, juristische Personen des &ffentlichen
und privaten Rechts, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts sowie Personengesell-
schaften, soweit sie Aufgaben der Daseinsvorsorge erfillen,
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e) Aufgabentrager des OPNV im Sinne des Gesetzes {iber den &ffentlichen Personennahverkehr
in Nordrhein-Westfalen vom 7. Marz 1995 (GV. NRW. S. 196) in der jeweils geltenden Fassung,
offentliche und private Verkehrsunternehmen, soweit sie als Genehmigungsinhaber oder Be-
triebsfuhrer nach dem Personenbeférderungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
8. August 1990 (BGBI. | S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. April 2021
(BGBI. | S. 822) geandert worden ist, oder der Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 OPNV auf dem
Gebiet des Landes und beziehungsweise oder aufgrund eines 6ffentlichen Dienstleistungsauf-
trages Beférderungsleistungen im OPNV beziehungsweise im Schienenpersonennahverkehr
(SPNV) erbringen oder als Subunternehmer fir ein solches Unternehmen tatig sind, nichtbun-
deseigene Eisenbahninfrastrukturunternehmen,

f) zugelassene Krankenhauser nach § 108 des Funften Buchs Sozialgesetzbuch — Gesetzliche
Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. | S. 2477, 2482),
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Marz 2022 (BGBI. | S. 473) geadndert worden
ist, Rehabilitationseinrichtungen und -dienste, Angebote der Behindertenhilfe, Pflegeeinrichtun-
gen nach § 71 des Elften Buchs Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung — (Artikel 1 des
Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom
23. Marz 2022 (BGBI. | S. 482) geandert worden ist, sowie Angebote zur Unterstiitzung im Alltag
nach § 45a des Elften Buchs Sozialgesetzbuch sowie

g) nicht-kommunale Trager von Bildungs-, Kultur-, Sport- und sonstigen Infrastruktureinrichtun-
gen wie zum Beispiel freie Trager, Trager kldsterlicher Einrichtungen, Kirchen, jadische Kultus-
gemeinden, sonstige Religionsgemeinschaften oder Trager von Infrastrukturen nach Nummer
6.1.2 wie zum Beispiel Vereine oder Stiftungen sowie natirliche Personen.

h) fur Infrastrukturen nach Nummer 6.1.2 Buchstabe d) in Verbindung mit Nummer 6.4.2 Satz 2
Buchstaben f) bis k) auch natlirliche Personen.

6.2.2
Eine Billigkeitsleistung ist in folgenden Fallen ausgeschlossen:

a) Eine Insolvenz vor Hochwassereintritt schlieBt die Férderung aus, es sei denn, dass ein Ver-
fahren der Sanierung in Eigenverwaltung oder ein Schutzschirmverfahren durchgefuhrt werden
oder es einen bestatigten Insolvenzplan gibt.

b) Der betroffene Geschaftsbetrieb wird nach der Bewilligung nicht oder nicht in Nordrhein-
Westfalen wiederaufgenommen.
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6.3
Fordervoraussetzungen

6.3.1
Kausalitat

Die Schaden und EinkommenseinbuBen, die der einzelnen Leistungsempfangerin oder dem ein-
zelnen Leistungsempfanger entstanden sind, missen in einem direkten ursachlichen Zusam-
menhang mit dem Schadensereignis stehen.

6.3.2
Beriicksichtigungsfahige Schadenshohe

Schaden werden in der Regel ab einem Betrag von 5 000 Euro bericksichtigt, bei nicht-kommu-
nalen Tragern nach Nummer 6.2.1 Buchstabe g) in der Regel schon bei Schaden ab einem Betrag
von 2 000 Euro.

6.3.3
Schadensbegutachtung

a) Nachweis von Sachschaden

Fir eine Leistungsempfangerin oder einen Leistungsempfanger nach Nummer 6.2.1 Buchstabe
b) bis h) gilt: Der entstandene Schaden und die fliir dessen Beseitigung notwendigen Kosten sind
bei einer nicht bestehenden Schadensversicherung durch eine Sachverstandige oder einen
Sachverstandigen, die oder der dazu befahigt ist, zu bescheinigen (Schadensbegutachtung
nebst Gutachtenerstellung). Das Schadensgutachten ist dem Antrag nach Nummer 6.5.1 beizufi-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Schaden die Grenze von 50 000 Euro brutto nicht Ubersteigt. Un-
terhalb dieser Grenze sind die Schaden im Rahmen der Antragstellung nachzuweisen oder nach
Nummer 7.7 glaubhaft zu machen. Bei Bestehen einer Versicherung sind die Versicherungsun-
terlagen nebst Schadensdokumentation und Schadensregulierung dem Antrag nach Nummer
6.5.1 beizufligen.

b) Nachweis von EinkommenseinbuBen

EinkommenseinbuBen bei Unternehmen im Sinne des Beihilferechts sind auf Basis eines Gutach-
tens nach Nummer 3.3.3 nachzuweisen.
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6.4
Art und Umfang, Hohe der Leistung

6.4.1
Art und Umfang

Die Férderung erfolgt als Billigkeitsleistung in Héhe von bis zu 100 Prozent der férderfahigen
Kosten nach der Nummer 6.4.2. Im Falle von EinkommenseinbuBen bei Unternehmen im Sinne
des Beihilferechts kdnnen nach MaBgaben der Nummern 3.3.3, 3.4.1 und 3.4.2 Buchstaben b)
und e) Billigkeitsleistungen gewahrt werden. Fir MaBnahmen nach Nummer 6.4.2 Satz 2 Buch-
staben f) bis k) erfolgt die Billigkeitsleistung in Héhe von bis zu 80 Prozent, im Falle 6ffentlicher
Trager sowie bei nicht-kommunalen Tragern nach Nummer 6.2.1 Buchstabe g) betragt sie bis zu
100 Prozent. In begriindeten Hartefallen, die anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen sind,
konnen im Rahmen einer vertiefenden Hartefallprifung hohere Zuschiisse gewahrt werden, je-
doch maximal 100 Prozent des Schadens.

Im Falle von nicht-kommunalen Tragern nach Nummer 6.2.1 Buchstabe g) ist flr grundsatzlich
versicherbare Objekte zum Zeitpunkt der Verwendungsnachweisprifung nachzuweisen, dass ei-
ne Elementarschadensversicherung (Gebaude, Inventar) flr die Zukunft abgeschlossen wurde
oder eine solche nicht zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen abgeschlossen werden konn-
te. Ansonsten reduziert sich die Billigkeitsleistung um 10 Prozent.

6.4.2
Bemessungsgrundlage

Forderfahig sind bis zur Hohe des tatsachlich entstandenen Schadens alle MaBnahmen zur Ab-
wehr von hochwasserbedingten Gefahren und Schaden nach Nummer 2.1 und zur Wiederher-
stellung von baulichen Anlagen, betrieblichen Einrichtungen oder Infrastruktureinrichtungen
nach Nummer 6.1. Dazu zahlen auch MaBnahmen, die im Hinblick auf ihre Art, ihre Lage oder ih-
ren Umfang in einer dem jeweiligen Hochwasser- und Uberschwemmungsrisiko angepassten
Weise nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zur Vermeidung kiinftiger Schaden
wiedererrichtet werden. Zu den forderungsfahigen Kosten zahlen insbesondere:

a) die Kosten fir den Ersatzneubau, auch fir den Ersatzneubau an anderer Stelle bis zur Ho6he
des entstandenen Schadens, inklusive MaBnahmen der Bodenordnung,

b) Folgekosten, die an 6ffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen unabhangig von der Rechts-
form des 6ffentlichen Versorgerunternehmens und den im Einzelfall geltenden Vereinbarungen
entstehen, soweit diese zur Schadensbeseitigung notwendig sind,
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c) die Kosten fir Abriss- und Aufraumarbeiten einschlieBlich Entsorgung (inklusive Beseitigung
von schadlichen Bodenverunreinigungen),

d) die Kosten flr wesentliche funktionsbezogene Einrichtungs- und notwendige Ausriistungsge-
genstande und funktionsbezogene Fahrzeuge,

e) die Projektsteuerung und Koordinierung der Umsetzung des Wiederaufbauplanes sowie flr
Planung, Projektsteuerung und Koordinierung der EinzelmaBnahmen nebst Erfassung und Doku-
mentation; das schlieBt auch die Kosten ein fur Leistungen durch Beauftragte fur die Vorberei-
tung und Durchfiihrung von MaBnahmen,

f) Sicherung und Wiederherstellung von Anlagen des Hochwasserschutzes im AuBenbereich von
Gemeinden, einschlieBlich der Vorarbeiten,

g) Wiederherstellung von Gewassern im AuBenbereich der Gemeinden, einschlieBlich Grundrau-
mung, Instandsetzung der Ufer sowie der Gewasserbestandteile (wie Ufermauern), soweit diese
auch wasserwirtschaftlichen Zielen dienen, Béschungen und Gewasserrandstreifen, der natur-
nahe Ausbau, Schutzpflanzungen und Wildbachverbauungen sowie die dazugehdérenden Vorar-
beiten,

h) Wiederherstellung der Verkehrsverhaltnisse von Giberwiegend 6ffentlichen landlichen Wegen,
insbesondere der Land- und Forstwirtschaft einschlieBlich zugehériger Briickenbauten und Ne-
benanlagen, die Bestandteil eines Wiederaufbauplans einer Gebietskdrperschaft sind. Gefdrdert
werden befestigte StraBen und Wege, die 6ffentlich gewidmet sind, die fiir die Offentlichkeit als
Rad-, FuB- oder Wanderverbindung 6ffentlich zuganglich sind, deren Unterhaltungspflicht einer
Gebietskdrperschaft obliegt oder die sich im Eigentum einer Gebietskdrperschaft befinden,

i) im Zusammenhang mit den WegemaBnahmen nach dem Buchstaben h) stehende erosionsver-
mindernde MaBnahmen und die Wiederherstellung von BegleitmaBnahmen des Natur-, Wasser-
und Landschaftsschutzes,

j) die Kosten einer Abwehr von hochwasserbedingten Gefahren und Schaden unmittelbar vor
oder wahrend des Starkregen- und Hochwasserereignisses einschlieBlich dringend erforderli-
cher temporarer MaBnahmen,
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k) Sicherung und Wiederherstellung sonstiger Infrastruktur im AuBenbereich von Kommunen,
soweit sie nicht unternehmerischen Bereichen zuzuordnen ist,

l) die StraBenbeleuchtung und Nebenanlagen, soweit diese zur Schadensbeseitigung notwendig
sind,

m) Haltestellenausstattungen wie Wartehduschen oder Fahrgastinformationen,

n) anerkannte MaBnahmen des Denkmalschutzes,

0) in begriindeten Fallen auch Kosten fiir ModernisierungsmaBnahmen, soweit hierflr eine
Rechtspflicht besteht oder sie unter den Voraussetzungen von § 3 Absatz 2 AufbhV 2021 zwin-
gend erforderlich sind,

p) EinkommenseinbuBen von Unternehmen oder privaten Vermieterinnen und Vermietern nach
folgender Berechnung: Die EinkommenseinbuBe wird auf der Grundlage der Finanzdaten des be-
troffenen Unternehmens (Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT), Abschreibungs- und Arbeits-
kosten ausschlieBlich in Bezug auf die von dem Schadensereignis betroffene Betriebsstatte) be-
rechnet, indem die Finanzdaten fur die sechs Monate unmittelbar nach dem Schadensereignis
mit dem Durchschnitt von drei Jahren verglichen werden, die unter den fiinf Jahren vor dem
Schadensereignis (unter Ausschluss des Jahres mit dem besten und des Jahres mit dem
schlechtesten Finanzergebnis) ausgewahlt werden. Die EinkommenseinbuBe wird flir denselben
Sechsmonatszeitraum des Jahres berechnet.

q) Kosten fur begleitende MaBnahmen wie Moderation, Beratung, Austausch und Wissensver-
mittlung,

r) Kosten fir die Erstellung von Gutachten nach Nummer 6.3.3 sowie

s) Kosten fur Fachgutachten und Planungen zur Vorbereitung und Umsetzung von Projekten des
Wiederaufbaus einschlieBlich der Vorbereitung von MaBnahmen zur objektbezogenen Vermei-
dung kinftiger Schaden geman Nummer 6.4.2 Satz 2 oder in Bezug auf den zuklinftigen Schutz
der geschadigten Innenstadte, Ortskerne und verdichtete Quartiere.
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6.4.3
Ermittlung auf Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder des einzelnen Leistungsemp-
fangers

Die Kosten nach Nummer 6.1 werden auf der Ebene der einzelnen Leistungsempfangerin oder
des einzelnen Leistungsempfangers berechnet.

6.4.4
Pauschale fiir Vereinsinventar

Flr Schaden an dem Vereinsinventar wird in der Regel eine Billigkeitsleistung in Form einer Pau-
schale in Héhe von 15 000 Euro gewahrt.

6.4.5
Nicht leistungsrelevante Schaden

Unbeschadet der allgemeinen Regelungen in Nummer 2.2 gelten folgende Schaden als nicht
leistungsrelevant:

a) an Gebauden, die zum Zeitpunkt des Schadensereignisses nicht nutzbar waren, ausgenom-
men Gebdude, die sich bei Schadenseintritt noch im Bau oder in der Wiederherstellung befan-
den,

b) an Gebauden, die bei Schadenseintritt zum Ruckbau vorgesehen waren,

¢) an und in Garten von privat genutzten Wohngebauden einschlieBlich baulicher Anlagen,

d) nach Abzug der nicht forderfahigen Ausgaben von den Gesamtausgaben sind von den forder-
fahigen Ausgaben auBerdem die Kostenanteile abzuziehen, die von anderen Tragern zu tragen
sind, zum Beispiel bei KreuzungsmaBnahmen von anderen Kreuzungsbeteiligten, sowie

e) die in der Regel durch zumutbare Eigenleistung beseitigt werden kdnnen.
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6.5
Verfahren

6.5.1
Antragsverfahren

Antrage sind bis zum 30. Juni 2023 grundsatzlich im Online-Forderportal (https://
www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) auf Basis des dort bereitgestellten Online-Antrages
unter Beifliigung der notwendigen Unterlagen an die zustandige Bewilligungsbehdrde zu stellen.
Billigkeitsleistungen sind bereits dann moglich, wenn die Leistungsempfangerin oder der Leis-
tungsempfanger glaubhaft macht, dass sie oder er die notwendigen offentlich-rechtlichen Er-
laubnisse, Genehmigungen und das Schadensgutachten nach Nummer 6.3.3 innerhalb einer im
Leistungsbescheid festzulegenden Frist vorlegen kann. Um ein zligiges Antragsverfahren zu ge-
wahrleisten, kdnnen weitere Anforderungen an die Unterlagen durch Erlasse des flir den Wie-
deraufbau der 6ffentlichen Infrastruktur zustandigen Ministeriums des Landes Nordrhein-West-
falen im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und den zustandigen Fachressorts geregelt werden.
Abweichend dazu sind Antrage von Kommunen, kommunalen Zweckverbanden sowie kommunal
beherrschten Unternehmen im Zusammenhang mit Entsorgungskosten unabhangig von den
Wiederaufbauplanen nach Nummer 6.5.3 bis zum 30. Juni 2022 an die zustandige Bezirksregie-
rung zu stellen.

6.5.2
Antragsverfahren bei mehreren Leistungsempfangenden

Soll ein Vorhaben mit mehreren Leistungsempfangenden geférdert werden, so kann die Forde-
rung nur von einer Leistungsempfangerin oder einem Leistungsempfanger beantragt werden. Sie
ist von derjenigen oder demjenigen zu beantragen, die oder der dazu beauftragt wird. Die Beauf-
tragung ist im Antrag nach Nummer 6.5.1 nachzuweisen. Die Férderung wird an die Leistungs-
empfangerin oder den Leistungsempfanger ausgezahlt, der intern den Ausgleich mit den tGbrigen
Leistungsempfangenden durchfiihrt.

6.5.3
Wiederaufbaupldne

6.5.3.1
Wiederaufbauplane fiir die kommunale offentliche Infrastruktur

Zum Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur stellt die Kommune tber das Online-Forderpor-
tal (https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) einen Férderantrag und fligt den Wieder-
aufbauplan nach Muster (Muster-Wiederaufbauplan) bei. Nach der Bewilligung auf Basis des
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Wiederaufbauplans legt sie fur jede ihrer EinzelmaBnahmen ein Projektdatenblatt nach Muster
(Muster-Projektdatenblatt) an. EinzelmaBnahmen von Unternehmen, an denen sie liberwiegend
beteiligt ist, kdnnen in den Wiederaufbauplan aufgenommen werden. Die Muster werden auf der
Internetseite des fiir den Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur zustandigen Ministeriums
des Landes Nordrhein-Westfalen vertffentlicht. Uber den Wiederaufbauplan ist ein Beschluss
der kommunalen Vertretungskdrperschaft herbeizufliihren. Der Beschluss ist dem Wiederaufbau-
plan beizufligen.

6.5.3.2
Wiederaufbauplane fiir 6ffentliche Infrastrukturen im Bereich von Wasser, Abwasser, Abfall
und Verkehr

Zum Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur im Bereich von Wasser, Abwasser, Abfall und
Verkehr auBerhalb kommunaler Infrastruktur wie StraBen, Briicken, Durchlasse und Vergleichba-
res— erstellen die Verbande beziehungsweise Verbiinde tber das Online-Férderportal (https://
www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) einen Férderantrag und fligen den Wiederaufbau-
plan nach Muster (Muster-Wiederaufbauplan) bei. Nach der Bewilligung auf Basis des Wieder-
aufbauplans legt sie fur jede ihrer EinzelmaBnahmen ein Projektdatenblatt nach Muster (Muster-
Projektdatenblatt) an. Die Muster werden auf der Internetseite des flir den Wiederaufbau der 6f-
fentlichen Infrastruktur zustandigen Ministeriums veréffentlicht. Uber den Wiederaufbauplan ist
ein Beschluss des jeweiligen Kontrollgremiums herbeizufihren.

6.5.3.3
Wiederaufbau von Infrastrukturen durch nicht-kommunale Trager

Zum Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur erstellt die antragstellende Tragerin oder der
antragstellende Trager der Infrastruktur Gber das Online-Férderportal (https://
www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) einen Férderantrag und fligt den Wiederaufbauplan
nach Muster (Muster-Wiederaufbauplan) bei. Nach der Bewilligung auf Basis des Wiederaufbau-
plans legt sie oder er fir jede ihrer oder seiner EinzelmaBnahmen ein Projektdatenblatt nach
Muster (Muster-Projektdatenblatt) an. Beantragt die Tragerin oder der Trager nur eine MaBnah-
me, kann auf den Wiederaufbauplan verzichtet und das ausgeflillte Projektdatenblatt zum Antrag
eingereicht werden. Ist Gegenstand eines Antrages zur Forderung des Wiederaufbaus nur ein
Projekt, flllt die oder der Antragstellende statt des Uploads des Wiederaufbauplans hier allein
das Projektdatenblatt online aus und Iadt entsprechende Unterlagen hoch. Die Muster werden
auf der Internetseite des flir den Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur zustandigen Minis-
teriums veroffentlicht. Die Erforderlichkeit des Projektes ist durch die jeweilige Gemeinde, in de-
ren Gebiet der Schaden entstanden ist, oder die zustandige Stelle zu bestatigen. Die Bestatigung
ist dem Wiederaufbauplan beziehungsweise dem Projektdatenblatt beizufligen.

6.5.3.4
Allgemeine Anforderungen an die Projektdatenblatter
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Neben der Dokumentation der Schaden, dem Nachweis der Art der Schadensermittlung, zum
Beispiel durch eine Kostenschatzung oder ein Schadensgutachten, und einer Beschreibung des
Schadens enthalten die Projektdatenblatter der Wiederaufbauplane nach den Nummern 6.5.3.1
bis 6.5.3.3 insbesondere Informationen dariber, ob die jeweilige MaBnahme bereits begonnen
worden ist, und ob eine Foérderung bereits in friiheren Jahren erfolgt ist. AuBerdem enthalten die
Projektdatenblatter Angaben dariber, ob Versicherungsleistungen, Soforthilfen des Landes
Nordrhein-Westfalen oder Leistungen Dritter eingesetzt worden sind oder erwartet werden.

6.5.4
Bewilligungsbehorde und auszahlende Stelle

Die zustandige Bezirksregierung nimmt die Aufgabe der Bewilligungsbehoérde fur die Billigkeits-
leistungen nach Nummer 6 wahr. Die von der Bezirksregierung gepruften Wiederaufbauplane
sind dem fiir den Wiederaufbau der 6ffentlichen Infrastruktur zustandigen Ministerium des Lan-
des Nordrhein-Westfalen vorzulegen. Der zustéandigen Bewilligungsbehdrde wird flr den jeweili-
gen Wiederaufbauplan ein Wiederaufbaubudget mitgeteilt, welches Grundlage fiir die Bewilli-
gung der Billigkeitsleistung ist. Die Summe aller Wiederaufbauplane ergibt das ,Wiederaufbau-
programm Nordrhein-Westfalen” der Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Die NRW.BANK
nimmt die Aufgabe der auszahlenden Stelle fir die Billigkeitsleistung nach Nummer 6 wahr.

6.5.5
Anderung der Bewilligung

Bis zum Abschluss des Vorhabens entscheidet die Bewilligungsbehdrde auf erganzenden Antrag
der Leistungsempfangerin oder des Leistungsempfangers oder im Zuge der Vorlage des Ver-
wendungsnachweises iiber eine Anderung der Héhe der Billigkeitsleistung im Leistungsbescheid
nach eigenem Ermessen und im Rahmen der ihr zur Verfligung stehenden Haushaltsmittel. Auf
Antrag kann ein Wiederaufbauplan friihestens nach Ablauf von 18 Monaten nach der Bewilligung
aktualisiert und lGberprift werden.

6.5.6
Auszahlung

6.5.6.1
Entsorgungskosten

Am Tag des Versands eines Leistungsbescheides an die Leistungsempfangerin oder den Leis-
tungsempfanger wird die Billigkeitsleistung zur Auszahlung in das Bankenverfahren gegeben.
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6.5.6.2
Wiederaufbaubudgets

Die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger kdnnen die Billigkeitsleistungen aus
dem bewilligten Wiederaufbaubudget lber das Online-Forderportal (https://
www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) bis zur bewilligten Hohe bedarfsgerecht abrufen. In
Hartefallen kann eine anteilige Auszahlung einer Billigkeitsleistung bereits dann erfolgen, wenn
die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger gegeniiber der Bewilligungsbehoérde
glaubhaft macht, dass der Wiederaufbauplan innerhalb einer festzulegenden Frist vorgelegt
wird.

6.5.6.3
Sonstige Auszahlungen

Billigkeitsleistungen auBerhalb der Nummern 6.5.6.1 und 6.5.6.2 werden in zwei Teilen ausge-
zahlt. Die Billigkeitsleistung wird in Hohe von 50 Prozent am Tag des Versands eines Leistungs-
bescheides an die Leistungsempfangerin oder den Leistungsempfanger zur Auszahlung in das
Bankverfahren gegeben. Im Ubrigen erfolgt die Auszahlung der noch nicht abgerufenen Billig-
keitsleistung nach Vorlage und Prifung des Verwendungsnachweises durch die zustandige Be-
willigungsbehérde.

6.6.
Verwendungsnachweis

Der Verwendungsnachweis besteht aus einem Sachbericht und einer abschlieBenden Belegliste
Uber das Projekt im Rahmen des Wiederaufbauplanes. Er ist spatestens sechs Monate nach Ab-
schluss des Vorhabens von der Leistungsempfangerin oder dem Leistungsempfanger Uiber das
Online-Forderportal (https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login) bei der Bewilligungsbe-
horde vorzulegen. Die Originalbelege Uber die Einzelzahlungen sind von der Leistungsempfan-
gerin oder dem Leistungsempfanger zehn Jahre aufzubewahren. Bei denkmalpflegerischem
Mehraufwand bestatigt die Untere Denkmalbehorde der Leistungsempfangerin oder dem Leis-
tungsempfanger nach Abschluss der MaBnahme, dass der denkmalpflegerisch bedingte Mehr-
aufwand angefallen ist. Diese Bestatigung ist von der Leistungsempfangerin oder von dem Leis-
tungsempfanger zusammen mit dem Verwendungsnachweis vorzulegen. Es finden Stichproben-
prifungen insbesondere der Beleglisten, der Originalbelege, im Falle von Unternehmen nach
Nummer 6.2.1 Buchstabe b) bis g) auch der EinkommenseinbuBen durch die dafir zustandige
Bewilligungsbehorde statt. Bei Billigkeitsleistungen flir gesondert beantragte Entsorgungskosten
sowie flr Vereinspauschalen ist ein Nachweis nicht erforderlich.

7
Allgemeine Forderbestimmungen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 38/44


https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login)
https://www.wiederaufbau.nrw/onlineantrag#login)

71
Vorzeitiger MaBnahmenbeginn

Ein MaBnahmenbeginn vor Antragstellung ist forderunschadlich, sofern die MaBnahme nicht vor
dem Zeitpunkt begonnen wurde, zu dem das Schadensereignis eingetreten ist, nicht jedoch vor
dem 1. Juli 2021.

7.2
Spenden und Leistungen Dritter

Spenden und Leistungen Dritter, insbesondere Versicherungsleistungen haben dem Grunde und
der Hoéhe nach —auch bei nachtraglichem Hinzutritt - Vorrang vor einer Férderung nach dieser
Richtlinie. Dies gilt nicht fir Spenden, die fiir die Wiederbeschaffung des eigenen Hausrats emp-
fangen und verwendet wurden. Bei Antragen zur Beseitigung eines Gebaudeschadens nach
Nummer 4 werden erhaltene Spenden immer auf den Eigenanteil angerechnet. Eine Leistungs-
empfangerin oder ein Leistungsempfanger ist zur Angabe im Rahmen der Antragstellung ver-
pflichtet. Dabei kann die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger jedoch Spenden
und Versicherungsleistungen auf die von ihm zu erbringenden Eigenmittel anrechnen. In diesen
Fallen werden die Versicherungsleistungen erst dann auf die Foérderung angerechnet, wenn sich
ohne ihre Anrechnung eine Uberkompensation des Schadens ergeben wiirde. Insbesondere
Leistungen aufgrund von Versicherungsvertragen miissen auch tber den Eigenanteil hinaus vor-
rangig und vollstandig in Anspruch genommen werden. Flir den Bereich Land- und Forstwirt-
schaft sowie ahnliche Betriebe, Fischerei und Aquakultur sind Versicherungszahlungen und
sonstige Ausgleichszahlungen bereits vom Uberpriften Schadenswert abzuziehen.

7.3
Beriicksichtigung von geleisteten Soforthilfen

Hat die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger zuvor bereits fir denselben Scha-
den Billigkeitsleistungen nach

a) dem Gemeinsamen Runderlass des Ministeriums fur Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und
Energie und des Ministeriums fiir Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen ,Richtlinie Uber die Gewahrung von Billigkeitsleistungen zur Milde-
rung von Schaden der Unternehmen, Gewerbetreibende und freiberuflich und selbstandig Tati-
gen durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021" vom 22. Juli 2021 (GV. NRW. S. 478b),
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b) dem Runderlass des Ministeriums des Innern ,Richtlinie Gber die Gewahrung von Billigkeits-
leistungen zur Milderung von durch die Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021 erlittenen
Schaden” vom 22. Juli 2021 (GV. NRW. S 479b) oder

c) dem Runderlass des Ministeriums flir Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen ,Richtlinien von Soforthilfen zur finanziellen Unterstitzung der Ge-
meinden und Gemeindeverbande bei der ersten Instandsetzung kommunaler Infrastruktur, Rau-
mung und Reinigung aufgrund der Unwetterkatastrophe vom 14./15. Juli 2021" vom 22. Juli 2021
(GV. NRW. S. 487b)

erhalten, werden diese auf die Forderung angerechnet.

7.4
Vorsteuerabzugsberechtigung

Die Bemessung der Férderung erfolgt unter Berlicksichtigung der etwaigen Berechtigung zum
Vorsteuerabzug.

7.5
Wiederaufbau technischer Anlagen zur Energie- und Warmeversorgung

Sofern dies technisch moglich und zur Vermeidung kinftiger Schaden erforderlich ist, sollen
technische Anlagen zur Energie- und Warmeversorgung mit Ausnahme von MaBnahmen nach
Nummer 3 im Rahmen der Schadensbeseitigung entweder an einem hochwassersicheren Stand-
ort installiert oder so ausgeflhrt werden, dass die Anlage oder die besonders schadensgefahr-
deten Anlagenteile bei einem zukiinftigen Hochwasserereignis innerhalb kurzer Zeit aus- und
anschlieBend funktionsfahig wieder eingebaut werden kdnnen.

7.6
Schadensmindernde MaBnahmen an baulichen Anlagen

Bauliche MaBnahmen sind mit Ausnahme von MaBnahmen nach Nummer 3 so auszuflihren, dass
Schaden bei einem erneuten Hochwasserereignis reduziert oder vermieden werden. Ist wahr-
scheinlich, dass ein zukilnftiges Hochwasser wiederkehrend erhebliche Schaden verursacht,
werden auch MaBnahmen zum Wiederaufbau an anderer Stelle geférdert, ohne dass die Leis-
tungsempfangerin oder der Leistungsempfanger in eine materiell bessere Lage versetzt wird als
sie oder er sich vor dem Schadensereignis befunden hat. In diesem Fall wird die Férderung an-
hand des tatsachlich entstandenen Schadens bemessen.
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7.7
Glaubhaftmachung

Der jeweilige Nachweis der Angaben der Geschadigten kann mit Ausnahme in Fallen der nach
Nummer 3.3.3 vorgesehenen Begutachtung durch die Glaubhaftmachung mittels geeigneter Be-
lege und Versicherung der Richtigkeit der Angaben erbracht werden. Nachtragliche Uberpriifun-
gen und Anforderungen von Nachweisen, insbesondere bei Schaden von groBem Umfang, sind
dadurch nicht ausgeschlossen.

7.8
Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Forderungen

Die als Anlage 2 zu dieser Richtlinie beigefligte ANBest-Wiederaufbau ist, soweit davon in den
Nummern 3 bis 6 keine abweichenden Regelungen getroffen wurden, unverandert dem Bewilli-
gungsbescheid beizufligen.

7.9
Kumulation

Eine Forderung nach dieser Richtlinie kann mit anderen Férderprogrammen des Landes Nord-
rhein-Westfalen, des Bundes oder der Europaischen Union erganzt werden, sofern und soweit
dies die Fordervorschriften der anderen Programme zulassen und die Gesamtsumme aller ge-
wahrten Fordermittel sowie Mittel Dritter die Gesamtausgaben der Vorhaben, bei Leistungen
nach Nummer 3 die beihilfefahigen Kosten, nicht tibersteigen. Die Kumulierungsregeln des Arti-
kel 8 AGVO sind zu beachten. Die Leistungsempfangerin oder der Leistungsempfanger ist ver-
pflichtet, der Bewilligungsbehorde anzugeben, ob und gegebenenfalls in welcher Hohe sie oder
er zusatzliche Mittel aus anderen Forderprogrammen oder Spenden erhalt.

7.10
Verbleibefrist fiir nach dieser Richtlinie geférdertes Anlagevermogen

Fir nach den Nummern 4 bis 6 gewahrte Billigkeitsleistungen fir Anlagevermogen gilt eine Ver-
bleibefrist bei der Leistungsempfangerin oder bei dem Leistungsempfanger von funf Jahren.
Dies gilt nicht fur selbst nutzende Eigentimerinnen und Eigentimer sowie private Vermieterin-
nen und Vermieter. Dies gilt ebenfalls nicht fliir kommunale Leistungsempfangerinnen oder Leis-
tungsempfanger nach Nummer 6.2.1 Buchstabe a) bis ¢) und h) und flr Leistungsempfangerin-
nen oder Leistungsempfanger, denen Pauschalen nach Nummer 6.4.4 gewahrt werden.

7.1
Vorhaben, die bereits gefordert wurden
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Eine friher gewahrte Férderung desselben Vorhabens aus &6ffentlichen Mitteln schlieBt eine Ge-
wahrung von Billigkeitsleistungen fiir MaBnahmen im Rahmen dieser Richtlinie nicht aus. Wurden
bereits geforderte Vorhaben vor Fertigstellung des Vorhabens oder innerhalb der Zweckbin-
dungsfrist ganz oder teilweise zerstort, soll bei der Ausiibung des Ermessens auf den Widerruf
des Zuwendungsbescheides und die Rickforderung der Zuwendung verzichtet werden, soweit
nicht ein Anspruch der Zuwendungsempfangerin oder des Zuwendungsempfangers auf Kom-
pensationsleistungen gegeniber einem Dritten besteht. Die Leistungsempfangerin oder der Leis-
tungsempfanger hat gegentber der Bewilligungsbehdérde die bereits geforderten Vorhaben, die
vor Fertigstellung des Vorhabens oder innerhalb der Zweckbindungsfrist ganz oder teilweise
zerstort wurden, mitzuteilen.

7.12
Zweckbindungsfristen und Arbeitsplatzziele der GRW-Forderung sowie Breitbandforderpro-
jekte

Sofern es sich um Schaden an Wirtschaftsgitern oder an der Infrastruktur handelt, die bereits ei-
ne GRW-Forderung erhalten haben, deren Zweckbindungsfristen zum Zeitpunkt des Eintritts des
Hochwasserschadens noch nicht abgelaufen waren und fir deren Ersatz erneut Férderung ge-
wahrt wird, greifen die mit der GRW-Férderung verbundenen Auflagen an Zweckbindungsfristen
und Arbeitsplatzzielen. Bei gewerblichen Unternehmen ist dabei die noch verbleibende Frist be-
zilglich Zweckbindung und Besetzung der Arbeitsplatze ab dem Zeitpunkt anzusetzen, zu dem
die Wiederaufnahme der Geschaftstatigkeit moglich ist: Bei wirtschaftsnaher Infrastruktur ist
mindestens die noch verbleibende Zweckbindungsfrist nach Wiederherstellung der Funktionsfa-
higkeit anzuhangen.

Sofern es sich um Schaden an Infrastrukturen im Rahmen oder im Zusammenhang eines Breit-
bandférderprojektes handelt, deren Zweckbindungsfristen zum Zeitpunkt des Eintritts des Hoch-
wasserschadens noch nicht abgelaufen waren sowie fiir deren Ersatz erneut Férderung im Rah-
men des Aufbauhilfefonds 2021.

7.13
Datenverarbeitung und Dateniibermittlung

Die Bewilligungsbehoérden und die im Antragsverfahren eingebundenen Stellen sind befugt, die
zum Zwecke des Antragsverfahrens erforderlichen Daten von der Antragstellerin oder dem An-
tragsteller zu erheben und zu verarbeiten, soweit dies zur Erflllung der Aufgaben nach dieser
Richtlinie erforderlich ist. Die Bewilligungsbehorden und die Auszahlungsstelle sind befugt, die
erforderlichen Daten auch durch Abfragen bei 6ffentlichen Stellen, insbesondere im Zustandig-
keitsbereich der Gemeinden, bei Grundbuchamtern und bei den die Handelsregister fliihrenden
Stellen zu erheben.
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7.14
Elektronische Durchfiihrung des Verwaltungsverfahrens

Das Antragsverfahren sowie das Bewilligungsverfahren werden entsprechend dem E-Govern-
ment-Gesetz Nordrhein-Westfalen vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 551) in der jeweils geltenden
Fassung grundsatzlich elektronisch durchgefiihrt.

7.15
Unbillige Harten

Uber die in den Nummern 4 bis 6 getroffenen Regelungen hinaus kann im Einzelfall eine Férde-
rung erfolgen, soweit dies erforderlich ist, um nach Sinn und Zweck dieser Richtlinie oder einzel-
ner ihrer Regelungen nicht anders abwendbare unbillige Harten zu vermeiden.

Die Art, Hohe und Ausgestaltung der Férderung ist nach pflichtgemaBem Ermessen so zu be-
stimmen, dass die nicht anders abwendbare unbillige Harte auf das MaB einer zumutbaren Harte
gemindert wird. Eine Entscheidung hierlber trifft die jeweilige Bewilligungsbehdrde im Rahmen
des Antragsverfahrens im Einvernehmen mit der zustandigen obersten Landesbehérde.

8
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 6. Mai 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Runderlass
JForderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen” vom 10. September 2021 (MBI. NRW. S.
716, ber. S. 716a), der durch Runderlass vom 29. Oktober 2021 (MBI. NRW. S. 819) geandert wor-
den ist, auBer Kraft.

- MBI. NRW. 2022 S. 418

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf 43/ 44


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s551
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2021-s819

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Anlage 2 (Anlage 2)
URL zur Anlage [Anlage 2]

Anlage 3 (Anlage 3)
URL zur Anlage [Anlage 3]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf 44/ 44


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/20486-37088-mbl23-4anlage1.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/20486-37089-mbl23-4anlage2.pdf
https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/system/files/VA/20486-37090-mbl23-4anlage3.pdf

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen des Landes Nordrhein-Westfalen zur Beseitigung von Schäden an öffentlicher und privater Infrastruktur sowie zum Wiederaufbau anlässlich der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 (Förderrichtlinie Wiederaufbau Nordrhein-Westfalen) 

	Anlagen

